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1. eine Bescheinigung darüber, dass die Person in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum rechtmäßig zur Ausübung einer der 
in 5 33 Absatz 1 genannten oder vergleichbarenTätig- 
keit niedergelassen ist und dass ihr die Ausübung die- 
ser Tätigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage der Beschei- 
nigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist, 

2. ein Berufsqualifikationsnachweis, 

3. sofern der Beruf im Staat der Niederlassung nicht 
reglementiert ist, einen Nachweis darüber, dass die 
Person die Tätigkeit dort während der vorhergehen- 
den zehn Jahre mindestens zwei Jahre rechtmäßig 
ausgeübt hat, und 

4. die Angabe der Berufsbezeichnung, unter der die 
Tätigkeit im Inland zu erbringen ist. 

(3) Die Anzeige ist jährlich zu wiederholen, wenn die 
Person beabsichtigt, während des betreffenden Jahres 
weiter vorübergehende Dienstleistungen im Inland zu 
erbringen. 

(4) Sobald die Anzeige nach Absatz 2 vollständig vor- 
liegt und das Verfahren nach § 37 abgeschlossen ist, 
nimmt die zuständige Behörde mit der Aufnahme in das 
Verzeichnis nach 3 34 Absatz 1 eine vorübergehende 
Registrierung oder ihre Verlängerung um ein Jahr vor. 
DasVerfahren ist kostenfrei. 

(5) Die vorübergehenden Dienstleistungen der Dolmet- 
scherin oder des Dolmetschers, der Ubersetzerin oder des 
Ubersetzers sind unter der in der Sprache des Niederlas- 
sungsstaats für die Tätigkeit bestehenden Berufsbezeich- 
nung zu erbringen. Eine Verwechslung mit den in 38 
Absatz 3 aufgeführten Berufsbezeichnungen muss ausge- 
schlossen sein. 

Kapitel 2: 
Ordentliche Gerichtsbarkeit 

Abschnitt 1: 
Gütestellen und Schlichtung 

§ 44 
Schiedsamt 

(1) Die nach dem Schiedsamtsgesetz eingerichteten 
Schiedsämter sind Gütestellen im Sinne des 794 Absatz 
1 Nummer 1 der Zivilprozessordnung. 

(2) Für das Verfahren vor den Schiedsämtern und die 
hierdurch entstehenden Kosten gilt das Schiedsamtsge- 
setz in seiner jeweils geltenden Fassung. 

§ 45 
Weitere Gütestellen 

Auf Antrag können weitere Streitschlichtungseinrich- 
tungen als Gütestelle im Sinne des 8 794 Absatz 1 Num- 
mer I der Zivilprozessordnung anerkannt werden, wenn 
sie dieVoraussetzungen der $ 5  46 bis 49 erfüllen. 

§ 46 
Personliche Voraussetzungen 

(1) Natürliche Personen können als Gütestelle anerkannt 
werden, wenn sie nach ihrer Persönlichkeit und ihren 
Fähigkeiten für das Amt geeignet sind. 

(2) Nicht anerkannt werden kann, wer 

1. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt; 

2. unter Betreuung steht; 

3. durch sonstige, nicht unter Nummer 2 fallende 
gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über sein 
Vermögen beschränkt ist. 

(3) Juristische Personen oder deren Einrichtungen kön- 
nen als Gütestelle anerkannt werden, wenn gewährleistet 
ist, dass die von ihnen bestellte Schlichtungsperson die 
Voraussetzungen der Absätze I und 2 erfüllt. C s muss 
darüber hinaus gewährleistet sein, dass die Schlich- 
tuligsperson im Rahmen ihrer Schlichtungstätigkeit 

unabhängig und an Weisungen nicht gebunden ist. Die 
Bestellung als Schlichtungsperson muss für einen Zeit- 
raum von mindestens drei Jahreii erfolgen. Eine Abberu- 
fung darf nur erfolgen, wenn Tatsachen vorliegen, die 
eine unabhängige Erledigung der Schlichtertätigkeit 
nicht mehr erwarten lassen. 

§ 47 
Verfahrensordnung 

(1) Die Schlichtungseinrichlung bedarf einer Schlich- 
tungs- und Kostenordnung. Diese muss den Parteien des 
Schlichtungsverfahrens zugänglich sein. 

(2) Die Schlichtungsordnung muss vorsehen, dass 

1. die Schlichtungstätigkeit nicht ausgeübt wird 

a) in Angelegenheiten, in denen die Schlichtungsper- 
son selbst Partei ist oder bei denen sie zu einer 
Partei in dem Verhältnis einer Mitberechtigten, 
Mitverpfhchteten oder Regresspflichtigen steht; 

b) in Angelegenheiten ihres Ehegatten oderverlobten, 
auch wenn die Ehe oder das Verlöbnis nicht mehr 
besteht; 

C) in Angelegenheiten ihrer eingetragenen Lebens- 
partnerin oder ihres eingetragenen Lebenspart- 
ners, auch wenn die eingetragene Lebenspartner- 
schaft nicht mehr besteht; 

d) in Angelegenheiten einer Person, mit der sie in 
gerader Linie verwandt, verschwägert, in der Sei- 
tenlinie bis zum dritten Grade verwandt oder bis 
zum zweiten Grade verschwägert ist, auch wenn 
die Ehe, durch die die Schwägerschaft begründet 
ist, nicht mehr besteht; 

e) in Angelegenheiten, in denen sie oder eine Person, 
mit der sie zur gemeinsamen Berufsausübung ver- 
bunden ist oder mit der sie gemeinsame Geschäfts- 
räume hat, als Prozessbevollmächtigte oder Bei- 
stand einer Partei bestellt oder als gesetzliche 
Vertreterin einer Partei aufzutreten berechtigt ist 
oder war; 

f) in Angelegenheiten einer Person, bei der sie gegen 
Entgelt beschäftigt oder bei der sie als Mitglied 
des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder eines 
gleichartigen Organs tätig ist oder war; 

2. die am Schlichtungsverfahren beteiligten Parteien die 
Gelegenheit erhalten, selbst oder durch von ihnen 
beauftragte Personen Tatsachen und Rechtsansichten 
vorzubringen und sich zu dem Vortrag der jeweils 
anderen Partei zu äußern; 

die Regelung eines Mitwirkungsverbotes in der Verfah- 
rensordnung gemäß Nummer 1 ist nicht erforderlich, 
wenn sich ein entsprechendes Mitwirkungsverbot bereits 
aus gesetzlichen Bestimmungen ergibt, die die Berufs- 
ausübung der Schlichtungsperson regeln. 

§ 48 
Haftpflichtversicherung 

(I) Soweit die Gütestelle nicht von einer öffentlich- 
rechtlichen Rörperschaft oder Anstalt getragen wird, 
muss für die Schlichtungspersonen eine Haftpflichtversi- 
cherung für Vermögensschäden bestehen und die Versi- 
cherung während der Dauer der Anerkennung als Güte- 
stelle aufrechterhalten bleiben. Die Versicherung muss 
bei einem im Iriland zum Geschäftsbetrieb befugten Ver- 
sicherungsunternehmen zu den nach Maßgabe des Versi- 
cherungsaufsichtsgesetzes eingereichten Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen aufgenommen werden und 
sich auch auf solche Vermögensschäden erstrecken, für 
die die Gütestelle nach 5 278 oder Q: 831 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches einzustehen hat. 

(2) Der Versicherurigsvertrag hat Versicherungsschutz für 
jede einzelne Pflichtverletzung zu gewähren, die gesetzli- 
che Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts gegen 
die Gütestelle zur Folge haben könnte. 

(3) Die Mindestversicherungssurnme beträgt 250000 
Euro für jedenVersicherungsfall. Die Leistungen des Ver- 
sicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres 
verursachten Schäden können auf den vierfachen Betrag 
der Mindestversicherungssumme begrenzt werden. 
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(4) Die Vereinbarung eines Selbstbehalts bis zu eins vom 
Hundert der Mindestversicherungssumme ist zulässig. 

(5) Im Versicherungsvertrag ist der Versicherer zu ver- 
pflichten, der für die Anerkennung von Gütestellen 
zuständigen Stelle den Beginn und die Beendigung oder 
Kündigung des Versicherungsvertrages sowie jede Ande- 
rung des Versicherungsvertrages, die den vorgeschriebe- 
nen Versicherungsschutz beeinträchtigt, unverzüglich 
mitzuteilen. 

(6) Zuständige Stelle im Sinne des 117 Absatz 2 des 
Gesetzes über den Versichcrungsvertrag ist die für die 
Anerkennung als Gütestelle zuständige Stelle. 

§ 49 
Aktenführung 

(I) Es muss gewährleistet sein, dass die Gütestelle durch 
Anlegung von Handakten ein geordnetes Bild über die 
von ihr entfaltete Tätigkeit geben kann. In diesen Akten 
sind insbesondere zu dokumentieren 

1. der Zeitpunkt der Anbringung eines Güteantrags bei 
der Gütestelle, weiterer Verfahrenshandlungen der 
Parteien und der Gütestelle sowie der Beendigung des 
Güteverf ahrens; 

2. der Inhalt eines zwischen den Parteien geschlossenen 
Vergleichs. 

(2) Die Gütestelle hat die Akten auf die Dauer von min- 
destens fünf Jahren nach Beendigung desVerfahrens auf- 
zubewahren. 

(3) Innerhalb des in Absatz 2 genannten Zeitraums kön- 
nen die Parteien von der Gütestelle gegen Erstattung der 
hierdurch entstehenden Kosten beglaubigte Ablichtun- 
gen der Handakten und Ausfertigungen etwa geschlosse- 
ner Vergleiche verlangen. 

(4) Die Gütestellen und ihre Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter sind zur Verschwiegenheit über alles, was ihnen 
im Rahmen der Schlichtungstätigkeit bekannt geworden 
ist, verpflichtet. 

Rücknahme und Widerruf der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung als Gütestelle ist mit Wirkung für 
die Zukunft zurückzunehmen, wenn Tatsachen nachträg- 
lich bekannt werden, bei deren Kenntnis die Zulassung 
hätte versagt werden müssen. 

(2) Die Anerkennung ist zu widerrufen, 

1. wenn die schlichtende Person nicht mehr die persön- 
1ichenVoraussetzungen des # 46 erfüllt; 

2. wenn die Verfahrensordnung nicht mehr den Anforde- 
rungen des # 47 entspricht; 

3. wenn die erforderliche Haftpfhchtversicherung ( 5  48) 
nicht mehr besteht; 

4. wenn die Gütestelle auf die Rechte aus ihrer Aner- 
kennung gegenüber der für die Anerkennung zustän- 
digen Behörde schriftlich verzichtet hat. 

§ 51 
Zuständiglreit, Gebuhren undVerfahren 

(1) Zuständige Behörde für die Anerkennung als Güte- 
stelle ist die Präsidentin oder der Präsident des Oberlan- 
desgerichts, in dessen Bezirk die Gütestelle ihren Sitz 
hat. Durch IZechtsverordnung des Justizministeriums 
kann die Zuständigkeit für mehrere Oberlandesgerichts- 
bezirke auf die Präsidentin oder den Präsidenten eines 
Oberlandesgerichts konzentriert werden. 

(2) Die Anträge sind schriftlich zu stellen. 

(3) Fur Anträge über die Anerkennung als Gütestelle 
Anlage2 werden Gebührcn nach der Anlage 2 zu diesem Gesetz 

erhoben. 

(4) Anderungen betreffend die scl.ilichtende Person sowie 
der Schlichtungsordnung sind der nach Absatz 1 zustän- 
digen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

(5) Die Anerkennung als Gütestelle sowie die Rück- 
nahme oder der Widerruf der Anerkennung sind im Jus- 
tizministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
öffentlich bekannt zu machen. Die gemäß Absatz 1 
zuständige Behörde führt eine Liste der in ihrem Bezirk 
anerkannten Gütestellen. Die hierfür erforderlichen 
Daten dürfen erhoben und gespeichert werden. Die 
erstellten Listen dürfen in automatisierte Abrufverfah- 
ren eingcstellt werden. 

§ 52 
Anfechtung von Entscheidungen 

Über die Rechtmäßigkeit von Anordnungen, Verfügungen 
oder sonstigen Maßnahmen nach diesem Abschnitt ent- 
scheiden auf Antrag die ordentlichen Gerichte. Fur das 
Verfahren gelten die Vorschriften der § #  23 bis 30 des 
Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz. 

§ 53 
Sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Die Erhebung einer Klage ist erst zulässig, nachdem 
von einer in 55 genannten Gütestelle versucht worden 
ist, die Streitigkeit einvernehmlich beizulegen, 

1. in Streitigkeiten über Ansprüche wegen 

a) der in 5 906 des Bürgerlichen Gesetzbuches gere- 
gelten Einwirkungen, sofern es sich nicht um Ein- 
wirkungen von einem gewerblichen Betrieb han- 
delt, 

b) Uberwuchses nach 5 910 des Bürgerlichen Gesetz- 
buches, 

C) Hinüberfalls nach tj 911 des Bürgerlichen Gesetz- 
buches, 

d) eines Grenzbaums nach 5 923 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches, 

e) der im Nachbarrechtsgesetz für Nordrhein-West- 
falen geregelten Nachbarrechte, sofern es sich 
nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen 
Betrieb handelt, 

2. in Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzungen 
der persönlichen Ehre, die nicht in Presse oder Rund- 
funk begangen worden sind, 

3. in Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf 

1. Klagen nach §§ 323, 324, 328 der Zivilprozessord- 
nung, Widerklagen und Klagen, die binnen einer 
gesetzlichen oder gerichtlich angeordneten Ris t  zu 
erheben sind, 

2. Streitigkeiten in Familiensachen, 

3. Wiederaufnahmeverfahren, 

4. Ansprüchc, die im Urkunden-, Wechsel- oder Schcck- 
Prozess geltend gemacht werden, 

5. die Durchführung des streitigen Verfahrens, wenn ein 
Anspruch im Mahnverfahren geltend gemacht worden 
: . -L 

6. Klagcn wegen vollstreckungsrechtlichcr Maßnahmen, 
insbesondere nach dem Achten Buch der Zivilprozess- 
ordnung, 

7. Anträge nach § 404 der Strafprozessordnung, 

8. Klagen, denen nach anderen gesetzlichen Bcstimmuri- 
gen einVorvcrlahren vorauszugehen hat 

§ 54 
Räumlicher Anwendungsbereich 

Ein Schlichtungsversuch nach 53 Absatz 1 ist nur 
crforderlich, wenn die Parteien in demselben Landge- 
richtsbezirk wohnen oder ihren Sitz oder eine Niederlas- 
sung haben. 
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§ 55 
Sachliche Zuständigkeit 

(1) Das Schlichtungsverfahren nach diesem Gesetz führt 
das Schiedsamt oder eine andere durch die Landesjustiz- 
verwaltung anerkannte Gütestelle nach Maßgabe der 
jeweils für sie geltendenverfahrensordnung durch. Unter 
mehreren anerkannten Gütestellen hat die antragstel- 
lende Partei die Auswahl. 

(2) Das Erfordernis eines Einigungsversuchs von einer 
solchen Stelle entfällt, wenn die Parteien einvernehmlich 
versucht haben, ihren Streit vor einer sonstigen Güte- 
stelle, die Streitbeilegung betreibt, beizulegen. 

§ 56 
Erfolglosigkeitsbescheinigung 

(1) Über einen ohne Erfolg durchgeführten Schlich- 
tungsversuch ist den Parteien von der anerkannten Güte- 
stelle eine Bescheinigung zu erteilen. Die Bescheinigung 
ist auf Antrag auch auszustellen, wenn binnen einer Frist 
von drei Monaten das Einigungsverfahren nicht durch- 
geführt worden ist. 

(2) Die Bescheinigung muss enthalten 

1. Name und Anschrift der Parteien, 

2. Angaben über den Gegenstand des Streites, insbeson- 
dere die Anträge. 

Außerdem sollen Beginn und Ende des Verfahrens ver- 
merkt werden. 

(3) Das Scheitern einer Streitschlichtung von einer sons- 
tigen Gütestelle ist durch eine Bescheinigung nachzuwei- 
sen, die den Anforderungen des Absatzes 2 entspricht. 

Abschnitt 2: 
Aufgebotsverfahren 

§ 57 
Aufgebotsverfahren bei Namenspapieren 

mit Inhaberklausel 

(1) In dem Aufgebotsverfahren zum Zwecke der Kraftlos- 
erklärung eines Namenspapiers mit Inhaberklausel (§ 808 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) erfolgt die Veröffentli- 
chung des Aufgebots und der in 478 Absatz 2 und 3 und 
in den §§  480 und 482 des Gesetzes über dasverfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli- 
gen Gerichtsbarkeit vorgeschriebenen Bekanntmachun- 
gen durch einmalige Veröffentlichung in dem elektroni- 
schen Bundesanzeiger und Aushang an der Gerichtstafel. 
Die Aufgebotsfrist muss mindestens drei Monate betra- 
gen. Sie beginnt mit der Veröffentlichung des Aufgebots; 
im Falle mehrerer Veröffentlichungen kommt es auf den 
Zeitpunkt der letztenVeröffentlichung an. 

(2) Das Gericht kann mit Rücksicht auf den Ortsge- 
brauch weitereVeröffentlichungen anordnen. 

5 58 
Weitere Aufgebotsverfahren 

(1) Bei Aufgeboten, die aufgrund des § 1162 des Rürger- 
lichen Gesetzbuchs ergehen, gilt # 57 für die Veröffentli- 
chung des Aufgebots, des Ausschließungsbcschlusses und 
der in # 478 Absatz 3 des Gesetzes über dasverfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwil- 
ligen Gerichtsbarkeit bezeichneten Entscheidung ent- 
sprechend. 

(2) Bei Aufgeboten, die aufgrund der 5 8  88'7, 927, 1104, 
1112, 1170 und 1171 des Burgerlichen Gesetzbuchs und 
des 110 des Geset~es betreifend die privatrechtlichen 
Vcrhaltnisse der Binnenschifffahrt ergehen, gilt 5 57 ent- 
sprechend Dies gilt auch, soweit das Gericht die oJfent- 
liche Bekanntmachung des wesentlichen Inhalts des Aus- 
schließungsbeschlusses anordnet 

Bei Aufgebotsverfahren, deren Zulassigkeit auf landes- 
gesetzlichen Vorschriften beruht, gilt 5 5'7 entsprechend 

Ist in diesen Fällen nach den bestehenden Vorschri£ten 
die Mitteilung des Aufgebots an bestimmte Personen 
erforderlich, so kann die Zustellung durch Aufgabe zur 
Post ( 5  184 der Zivilprozessordnung) erfolgen. 

Abschnitt 3: 
Ausführungsbestimmungen zum Gesetz über die 
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

Ci 60 
Öffentliche Lasten 

Öifentliche Lasten eines Grundstücks im Sinne des § 10 
Absatz I Nummer 3 und des 156 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwal- 
tung sind, soweit sie nicht in anderen Rechtsvorschriften 
als solche bestimmt sind, Abgaben und Leistungen, die 
auf dem Grundstück lasten und nicht auf einer privat- 
rechtlichenverpfhchtung beruhen. 

§ 61  
Nicht eintragungspflichtige Rechte 

Die Rechte an dem Grundstück, die nach Artikel 22 des 
Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch oder 
nach sonstigen 1andesgesetzlichenVorschriiten zur Wirk- 
samkeit gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grund- 
buchs der Eintragung nicht bedürfen, bleiben auch dann 
bestehen, wenn sie bei der Feststellung des geringsten 
Gebots nicht berücksichtigt sind. 

§ 62 
Befreiung von Sicherheitsleistung 

Eine Sicherheitsleistung kann nicht verlangt werden bei 
einem Gebot 

1. einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes, 

2. einer öffentlich-rechtlichen Kreditanstalt oder Spar- 
kasse. 

§ 63 
Zwangsverwaltung-Verteilung 

Ist bei der Verteilung eines im Zwangsverwaltungsver- 
fahren erzielten Uberschusses ein Anspruch aus einem 
eingetragenen Recht zu berücksichtigen, wegen dessen 
der Berechtigte Befriedigung aus dem Grundstück ledig- 
lich im Wege der Zwangsverwaltung suchen kann, so ist 
in den Teilungsplan der ganze Betrag des Anspruchs auf- 
zunehmen. 

fi 64 
Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung 
von Bergwerkseigentum und unbeweglichen 

Bergwerksanteilen 

Für die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
eines Bergwerkseigentums sowie eines unbeweglichen 
Bergwerksanteils gelten die besonderen Vorschriften der 
55 65 bis 70. 

0 65 
Urkundliche Glaubhaftmachung; Zustellung 

(1) Der Antragsteller hat die Tatsachen, welche sein 
Recht zur Stellung des Antrags begründen, soweit sie 
nicht bei dem Gericht offenkundig sind, durch Urkunden 
glaubhaft zu machen. 

(2) Ist der Antrag von einem nach 20 Absatz 3 des Bun- 
desberggesetzes Berechtigten gestellt, so sind mit dem 
Beschluss, durch den die Zwangsversteigerung angeord- 
net wird, der Antrag und, wenn der Berechtigte nicht im 
Grundbuch eingetragen ist, die in Absatz I bezeichneten 
Urkunden dem Bergwerkseigentümer zuzustellen. 

5 G G  
Kein geringstes Gebot 

Die Vorschriften über das geringste Gebot finden keine 
Anwendung. Das Meistgebot ist in seinem ganzen Betrag 
durch Zahlung zu berichtigen. 


